
Flächen des Bayerischen Ökoflächenkataster 
(Ökokontoflächen, Ankaufsflächen, Sonstige Flächen)
(Quelle: www.lfu.bayern.de, Datenbezug 05.01.2021)

! gesetzlich geschützte Biotope gem. §30 BNatschG i.v.m. 
Art. 13 BayNatSchG

7 BPL "Klebheim", 2. Änderung

Flächen des Bayerischen Ökoflächenkatasters
Festgesetzte Ausgleichs- und Ersatzflächen
(Quelle: www.lfu.bayern.de, Datenbezug 05.01.2021)

2 BPL "Feuerwehrgerätehaus Heßdorf"
3 EE-Satzung "Obermembach West"
4 EE-Satzung "Obermembach Nord- West"

1 BV "Freizeitfläche Heßdorf"

5 EE-Satzung "Mittelmembach"
6 EE-Satzung "Klebheim- Ost"

8 BPL "Hesselberg Süd" 
9 BPL "Niederlindach- Ost, Teilbereich C" 
10 BPL "Hesselberg West" 
11 Innenbereichssatzung "Röhrach Ost" 
12 E-Satzung "Klebheim- West" 
13 E-Satzung "Dannberg", 1. Änderung
14 BPL "Untermembach", 4. Änderung
15 BPL "Niederlindach- West"
16 BPL "Heßdorf Nord 2"
17 BPL "Heßdorf Nord 3"
18 BPL "Baumgartengebiet"
19 BPL "Baumgartengebiet", 1. Änderung
20 BPL "Heßdorf Süd"
21 BPL "Gewerbegebiet Ost"
22 BPL "An den Lohäckern", 3. + 4. Änderung
23 BPL "Hesselberg Ost"

Geschützter Landschaftsbestandteil
"Röhracher Sandgrube" (rechtskräftig seit 04.10.1983)

LB
R

LB
S

Schutzgebiete des Naturschutz 
(Quelle: www.lfu.bayern.de, Datenabfrage Stand 01.02.2020)

* Diese Landschaftsschutzgebiete verlaufen entlang der Gemeinde- 
grenze und daher hat die Gemeinde Heßdorf nur geringen Anteil an den 
Gebieten. Zur Verbesserung der Lesbarkeit werden die Schutzgebiets- 
abgrenzungen nicht dargestellt.

Natura 2000, FFH-Gebiet Nr. 6331.371 
"Teiche und Feuchtflächen im Aischgrund, Weihergebiet bei 
Mohrhof"

Natura 2000, SPA-Gebiet Nr. 6331.471 
"Aischgrund"

SPA
.471

Naturschutzgebiet Nr. 0167.01 
"Vogelfreistätte Weihergebiet bei Mohrhof"

NSG
167.01

Landschaftsschutzgebiet Nr. 00222.01
"Schutz von Landschaftsteilen im Gebiet des Lkr. Höchstadt
a.d. Aisch, LSG Großdechsendorfer Weiher"

Landschaftsschutzgebiet Nr. 00340.01
"Grünau"

LSG
340.01

Landschaftsschutzgebiet Nr. 00340.03
"Mönau"

LSG
340.03

Landschaftsschutzgebiet Nr. 00340.05
"Seebachgrund"

LSG
340.05

Landschaftsschutzgebiet Nr. 00340.13
"Schutzstreifen beiderseits der Bundesautobahn A3"

LSG
340.13

Landschaftsschutzgebiet Nr. 00362.01
"LSG Mohrhof"

LSG
362.01

Landschaftsschutzgebiet Nr. 00393.01
"LSG Mönau"

LSG
393.01

Landschaftsschutzgebiet Nr. 00399.01
"Schutz von Landschaftsräumen im Bereich der Stadt Herzogen-
aurach"

LSG
399.01

FFH
.371

LSG
222.01

Geschützter Landschaftsbestandteil
"Sandgrube in den Kreuzäckern und Teich in der Leite" 
(rechtskräftig seit 12.06.1992)

Regionaler Grünzug, mit Funktionen

ND
Naturdenkmal 
"Lauter Weiher"

11. Nachrichtlich
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Zeichenerklärung

Aufbau von abgestuften Waldrändern

Landschaftsbestimmende Hecken und Feldgehölze 

Landschaftsbestimmende Einzelbäume und offene Baumgruppen 

Maßnahmen - Detaillierte Beschreibung siehe Begründung, Kapitel 4.14

Verbundsystem von Trockenlebensräumen entwickeln

Ziel: Erhalt und Weiterentwicklung des Biotopverbundes

Wald

B9

Bereiche, in welchen zum Erhalt bzw. zur Entwicklung von Habitatflächen für Wiesenbrüter  
keine Aufforstung vorgenommen werden sollen

Planung Bestand

Sicherung und Entwicklung von Trockenflächen über Pflege 
und Nutungskonzepte

Sicherung und Entwicklung von Feuchtflächen über Pflege 
und Nutungskonzepte

F

T

Maßnahmen Managementplan FFH-Gebiet (nachrichtlich, auszugsweise dargestellt)
Nr.: 6331-371"Teiche und Feuchtflächen im Aischgrund, Weihergebiet bei Mohrhof", 
Stand 02/2020
https://www.lfu.bayern.de/natur/natura2000_managementplaene

Maßnahmen Managementplan SPA-Gebiet (nachrichtlich, auszugsweise dargestellt)
6331-471 "Aischgrund", Stand 09/2015
https://www.lfu.bayern.de/natur/natura2000_managementplaene

Entwicklungschwerpunkt P1
Extensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung im Auenbereich
Einbindung der bestehenden Ökokontofläche Fl.nr. 289, Gmkg. Hesselberg in mögliche 
weitere Ausgleichsflächen entlang von Strickweiherbach / Mohrbach und in weiterem 
Verlauf Aufwertung der Aue durch 
- Erhöhung des Grünlandanteils entlang von Gewässern (Umwandlung von 
Ackerschlägen bzw. Teilflächen in Dauergrünland)
- Extensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung (Verzicht auf Dünger u. 
Pflanzenschutzmittel, Reduzierung des Mahdregimes)
- Ausweisung von Pufferstreifen (z.B. Brachestreifen) zu angrenzenden 
landwirtschaftlichen Nutzflächen
- Erhalt und Entwicklung von Feucht- und Nasswiesen im Umfeld von Fließgewässern 
(z.B. auch durch Herstellen von temporär wasserführenden Senken, Rückbau 
vorhandener Entwässerungsanlage wie Drainagerohre etc.)

Entwicklungschwerpunkt P2
Entwicklung von extensiv genutzten Flächen im weiteren Umfeld des amtlichen kartierten 
Biotops Nr. 6331-180-004 und Förderung der vorkommen von Erdkröte, Teichmolch
Entwicklung von Pufferflächen durch Extensivierung der Nutzung
- Verzicht auf Düngung / PSM
- Reduzierung der Nutzungsintensität bei Grünland
- Entwicklung von Brache/ Ackerrandstreifen

Entwicklungschwerpunkt P3
Extensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung im weiteren Umfeld des amtlichen 
kartierten Biotops Nr. 6331-180-004 und Förderung der Vorkommen von Erdkröte, 
Teichmolch etc.
- Extensivierung von Teichflächen (z.B. Reduzierung Fischbesatz / Zufütterung, 
abschnittsweise Entwicklung von naturnahen Uferbereichen, Zulassen von 
standortgerechter Ufervegetation durch Sukzession);
- Nutzungsextensivierung auf potentiellen Habitatflächen von Wiesenbrütern durch 
reduziertes Mahdregime, Vorgaben zum Mahdzeitpunkt sowie der Verzicht auf 
Aufforstungen (gemäß Daten der Artenschutzkartierug Funde von Bekassine (1987- 
2001) und Feldlerche (2017, spezielle artenschutzrechtliche Prüfung „ Freizeitfläche 
Heßdorf“) 

P1

Geeigneter Bereich für Ausgleich und Ersatz im Sinne des Naturschutzrechts 

Umsetzung der Managementplanung für das FFH- Gebiet 6331.371 und das 
SPA- Gebiet 6331.471
(siehe Planauschnitte)

Entwicklungsschwerpunkte

FFH

SPA

0 Entwicklung von funktionsfähigen Ortsrändern, mind. 5m breit

St Anlage von Streuobstwiesen / Streuobstzeilen

Erweiterung des Naherholungsangebots.
Maßnahme B9 (nachrichtlich aus Managementplan SPA-Gebiet 6331.471
Errichtung einer Querungsmöglichkeit über Mohrbach sowie Einrichtung eines
Lückenschluss-Pfades für neuen Rundweg vom Blättenweiher zum Gr. Mohrweiher
(Beobachtungspunkte)

Ziel: Erhalt und Weiterentwicklung des Landschaftsbildes 
und der Erholungseignung

v Gewässerverbundsystem entlang von Fließ- und Stillgewässern entwickeln
- Aufstellen eines Gewässerentwicklungskonzeptes für Gewässer III. Ordnung
- Extensivierung der Nutzung angrenzender Flächen (z.B. Düngeverzicht, Umwandlung 
Acker in Grünland)
- Extensiverung von Teichen (z.B. Reduzierung Besatz, Verzicht auf Zufütterung, 
naturnahe Gestaltung der Ufer auf mind. 30% der Uferlänge)
- Schaffung von natürlichen Retentionsflächen (z.B. durch Geländemodellierung)
- Zulassen von Eigendynamik in Fließgewässern, Wiederherstellen bzw. Verbesserung 
der Längs- und Querdurchgängigkeit 
- sukzessive Entwicklung einer standortgerechten Gewässerbegleitvegetation bzw. 
punktuelles Pflanzen von Gehölzen entlang von Fließgewässer bzw. Stillgewässern 
(Ausnahme: im Bereich von potentiellen Habitatflächen f. Wiesenbrütern)
- Entwicklung von Gewässerandstreifen (Breite bei Gewässern III. Ordnung mind. 5m)
HINWEIS: Der Gewässerrandstreifen ist entlang aller Fließgewässer im Gemeindegebiet 
vorgesehen. 
Zur Verbesserung der Lesbarkeit wird er im Maßstab 1:10.000 jedoch nicht dargestellt.

Flächen für Aufforstung zum Erhalt des Waldbestandes 
im Gemeindegebiet

Ziel: Erhalt und Sicherung der Funktionsfähigkeit der
Schutzgüter Boden, Wasser und Klima / Luft

Erhalt von sonstiger landwirtschaftlichen Nutzflächen und Vegetationsflächen als Kaltluft
- entstehungsgebiete (in weißer Farbe dargestellt)

Erhalt von Grünland im Umfeld von Fließ- u. Stillgewässern

Erhalt von Waldflächen als Frischluftentstehungsgebiet und zum Erosionschutz

Radwege 
Lage/ Verlauf näherungsweise dargestellt
Datenquelle: www.geoportal.bayern.de

Wanderwege
Lage/ Verlauf näherungsweise dargestellt
aufgrund von Überschneidung mit Radwegen, teils versetzt 
dargestellt
Datenquelle: www.geoportal.bayern.de

Die Neupflanzung von Einzelgehölzen und flächigen Gehölzen (siehe Biotopverbund) 
trägt ebenfalls wesentlich zur Verbesserung des Landschaftsbildes bei, wird aber an 
dieser Stelle der Legende nicht mehr aufgeführt.

Matthias Rühl Dipl.-Ing. (TU), Stadtplaner ByAK, SRL

Arbeitsgemeinschaft STADT & LAND

Der Plan ist nach §2 Abs.1 Nr.7 UrhG geschützt

Tel.: 09161/87 45 15
91484 Sugenheim, Krassolzheim 39

matthias.ruehl@t-online.de    www.stadtundland.net

Sonja Goß, Dipl.-Ing. (FH) Landschaftsarchitektur

Fortschreibung des Flächennutzungs- und Landschaftsplanes

Landkreis Erlangen - Höchstadt
Gemeinde Heßdorf

Themenkarte 7 - Maßnahmen Landschaftsplan

MAßSTAB 1 : 10.000Stand:  Fertigung 24.10.2023

 mobil: 0160 - 700 19 17

Optionaler Standort für eine Beobachtungsplattform (wünschenswerte Maßnahme)B8

Managementplanung SPA- Gebiet Nr. 6331.471 „Aisch“

302
Gmkg. Hesselberg

Wünschenswerte Maßnahmen:Querungsmöglichkeit über Mohrbach sowie Einrichtung 
eines Lückenschlusspfades für neuen Rundweg vom Blätterweiher zum Gr. 
Mohrweiher

B9 282
Gmkg. Hesselberg

Extensivierung und Staffelung der Grünland- Nutzung. Verzicht auf Düngung sowie 
Schleppen und Walzen von Wiesen jährlich ab 15. März. Auf vertragsfreien Flächen 6- 
wöchige Mahdpause nach erstem Schnitt

G1 302
Gmkg. Hesselberg

Fortführung der extensiven Wiesen-Nutzung (Staffelmahd nicht vor Mitte Juni, 
möglichst erst ab 1.7., Düngeverzicht); Verzicht auf Walzen und Schleppen ab 15.3. 
Nachbeweidung möglich.

G2 302
Gmkg. Hesselberg

Erhalt extensiv genutzter, störungsarmer Feuchtwiesen/ -weiden; kein Schleppen / 
Walzen, keine Düngung / Zufütterun; auf vertragsfreien Flächen6-wöchige Mahdpause 
nach erstem Schnitt

G4 302
Gmkg. Hesselberg

Mahd nur bei Tag von innen nach außen bei max. 7km/h, Mähbreite ca. 5m, möglichst 
mittels Messerbalken

G5 302, 306, 307
Gmkg. Hesselberg

Schilfmahd über Eis im WinterG7 302, 306, 307
Gmkg. Hesselberg

Begrenzung und teils Reduktion der GehölzdeckungH3 282, 302
Gmkg. Hesselberg

Erhalt und Förderung totholz- und baumhöhlenreicher lichter AlthölzerH6b 282
Gmkg. Hesselberg

Einstellung der WasservogeljagdW0 282, 302
Gmkg. Hesselberg

Fortführung traditionell extensiver Teichwirtschaft bei extensivem Gewässerunterhalt 
und Verzicht auf Teichüberspannungen

W7 282, 302, 303, 304, 307
Gmkg. Hesselberg

Wiederherstellung offener Wasserflächen mit Submers-VegetationW8 282, 302, 303, 304, 307
Gmkg. Hesselberg

Förderung wasserständiger Röhrichte sowie GehölzregulierungW12 282, 302, 303, 304, 307
Gmkg. Hesselberg

Revitalisierung alter Verlandungszonen durch Gehölzentferung und Teilentlandung; 
Anlage von Gewässerarmen

W13 302,
Gmkg. Hesselberg

Minimierung von NährstoffeinträgenW14 302,
Gmkg. Hesselberg

Teilsömmerung, Verzicht auf Düngung, Zufütterung, KalkungnW15 282
Gmkg. Hesselberg

Erhalt unbesetzter, naturnaher Gewässer mit Submers- und Schwimmblattvegetation W20 142, 146, 147, 154
Gmkg. Hesselberg

Ausschnitt "Managementplanung SPA-Gebiet 6331-471 Aisch, Karte 3: Maßnahmen Blatt 13

Ausschnitt "Managementplanung SPA-Gebiet 6331-471 Aisch, Karte 3: Maßnahmen Blatt 13

Betretungsverbot für Besucher abseits öffentlicher Hauptwege, 1.3.  31.8. 
Leinenpflicht

B1b 124, 142, 144, 155
Gmkg. Hesselberg

Kiebitzfenster (ca. 40x40m) nit Rohboden auf Äckern, Bewirtschaftungsruhe mind. 
01.04. bis 30.05

S3 127
Gmkg. Hesselberg

Extensivierung der Ackernutzung, Rohbodenanlage und ökologische BewirtschaftungS4 656
Gmkg. Hesselberg

Erhalt unbesetzter, naturnaher Gewässer mit Submers- und Schwimmblattvegetation W25 302,
Gmkg. Hesselberg

Erhalt offener Steilfufer an Dämmen als Eisvogel- BrutwandW23 654
Gmkg. Hesselberg

Ausschnitt Managementplan für das FFH-Gebiet 6331-371 "Teiche und Feuchtflächen im Aischgrund, Weihergebiet bei Mohrhof", Karte 3: 
Erhaltungs-und Wiederherstellungsmaßnahmen für Lebensraumtypen und Arten der FFH-Richtlinien, Blatt-Nr 5/6

Ausschnitt Managementplan für das FFH-Gebiet 6331-371 "Teiche und Feuchtflächen im Aischgrund, Weihergebiet bei Mohrhof", Karte 3: 
Erhaltungs-und Wiederherstellungsmaßnahmen für Lebensraumtypen und Arten der FFH-Richtlinien, Blatt-Nr 6/6

Teich unbesetzt lassen

Ausmagerung durch 2-3schürige Mahd
mit Abtransport des Mähgutes, Düngeverzicht

Schilfmahd, anfänglich
zweimal jährlich, ab Juli

Weiterhin fischfrei und 
ganzjährig angestaut lassen

1- max. 2 schürige Mahd
mit Abstransport des Mähgutes,
Düngeverzicht

Extensivierung: 1- max. 2 schürige Mahd
mit Abstransport d. Mähgutes, Düngeverzicht
Anlegen von Schutz- und Pufferstreifen
zur Minimierung von Eutrophierungen 
aus der Umgebung

Extensivierung: 1- max. 2 schürige Mahd mit Abstransport d. Mähgutes, Düngeverzicht

Teilentlandung / Wiederherstrellung des Gewässers
Fischfrei und ganzjährig angestaut lassen

Weiterhin Fischfrei und ganzjährig angestaut lassen

Ausmagerung durch 2-3schürige Mahd
mit Abtransport des Mähgutes, Dünge-
verzicht

Teich extensivieren,
Besatzdichte 300 K2/ha anstreben

Ostufer abflachen, regelmäßig mähen, Dammsanierung
Teilsömmerung alle 5 Jahre

Sonstige Darstellungen

Fließgewässer (Fluß, Bachlauf)

Stillgewässer

Grünfläche privat / öffentlich

!

RL geschützte Arten der Roten Listen

Biotopflächen mit Schutz gem. §30 BNatSchG i.V.m. Art.23 BayNatschG

Nachrichtlich

Flächen Biotopkartierung mit Nummerierung 

B

K

E

Lebensraum 

Klimaschutz (regional, lokal) 

Erholung

Flächen mit besonderer Bedeutung gemäß Waldfunktionsplan
Waldfunktionskarte Lkr. Erlangen-Höchstadt 
(Quelle: www.stmelf.bayern.de, Datenbezug 20.04.2017)

Bo Bodenschutz

Lbi Landschaftsbild

Waldfunktionsplan

L Lärmschutz

J Immissionsschutz

Siedlungsfläche, Planung Entwurf Fortschreibung FNP

Straße, Planung nachrichtlich

PV- Flächen (Agri- Photovoltaik), Planung 
Entwurf Fortschreibung FNP

Hinweis:
Abweichend zur Darstellung im 
FNP, Stand Fertigung 24.10.23, 
werden diese Flächen weiterhin mit 
einer Schraffur dargestellt und nicht 
als Flächen im Bestand.  

Gemeindegrenze

Siedlungsfläche, Straßenflächen

P2

P3
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